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 Veröffentlicht am 06.02.1990

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §236 Abs1;

Beachte

Besprechung in: ÖStZB 1990, 340;

Rechtssatz

Alter und Gesundheitszustand des AbgP< können nur insoweit mit der Einbringung von Abgaben in Zusammenhang

gebracht werden, als ihm durch diese Umstände die Entrichtung von Steuerschulden erschwert wird (Hinw E 4.4.1989,

88/14/0245).
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